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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.10.1999 

Geschäftszahl 

94/13/0035 

Rechtssatz 

Die Höhe von Repräsentationsaufwendungen ändert nichts daran, dass sie unter das Abzugsverbot des § 20 Abs 
1 Z 3 EStG fallen. 


